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BVerfG: Kein Fernmeldegeheimnis für gespeicherte Emails 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat am 02.03.2006 klargestellt, dass Artikel 10 GG nur den 
Übertragungsvorgang selbst schützt. Die bei solch einem Übertragungsvorgang anfallenden 
Verkehrsdaten und die im Wege der Telekommunikation übertragenen Daten, die nach dem 
Ende der Nachrichtenübermittlung noch auf dem Endgerät gespeichert sind, werden danach 
nicht vom Fernmeldegeheimnis geschützt, sondern beziehen ihren grundrechtlichen Schutz 
aus Artikel 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG, dem Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung. 
 
Die Einordnung des Gerichts, solche Daten grundrechtlich nicht durch das Fernmeldegeheim-
nis, sondern durch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu schützen, hat in der 
Praxis der Strafverfolgungsbehörden ganz erhebliche Auswirkungen:  
 
So kann beispielsweise auf Verkehrsdaten (z.B. wer hat wann mit wem telefoniert), die nach 
Ende eines Telefonats auf der SIM-Karte eines Mobiltelefons gespeichert werden, nach den 
Beschlagnahmeregeln der §§ 94 ff. der Strafprozessordnung (StPO) zugegriffen werden.  
 
Klargestellt hat das Gericht zudem, dass auch Inhaltsdaten, die im Wege der Telekommunika-
tion erlangt und anschließend auf der Festplatte eines Computers abgespeichert wurden (z.B. 
eine aus dem Internet herunter geladene Datei), nicht vom Schutzbereich des Fernmeldege-
heimnisses erfasst sind. Sobald die Postsendung an den Betroffenen "ausgeliefert" ist, endet 
der Schutzbereich des Artikel 10 GG. 
 
 


